Lehrgang zur Jagd mit Fallen - am 09. und 16. März 2025
 
Der Kurs erstreckt sich über zwei Tage und findet am 08. und 15. März 2025 statt. Er besteht aus zwei Teilen: 
1. Tag, Teil 1 Grundlagen speziell bezüglich Niedersachsen a) Rechtliche Bestimmungen zur Fangjagd b) Zugelassene Fanggeräte c) Verbotene Fanggeräte d) Anwendung der Fanggeräte
2. Tag, Teil 2 Praxis der Fallenjagd (Fallenlehrpfad) e) Funktion, Pflege und Wartung der Fanggeräte f) Ausstattung d. Fangplatzes optimale Beköderung u. Einsatz v. Lockstoff g) Praktische Auswahl u. Einrichtung der Fanggeräte u. Fangplätze im Revier. Eine individuelle Abänderung der jeweiligen Lehrinhalte bleibt vorbehalten!
Nach Abschluss des Fallenlehrganges (Teil 1 u. Teil 2) erhält jeder Teilnehmer eine anerkannte Teilnahmebescheinigung gemäß § 24 (3) des NJagdG v. 15. Juli 2022.
Nähere Informationen und Anmeldungen (schriftlich) über: Stefan Schnakenberg,
Handy 0163 7399912 oder Fallenjagd@magenta.de. Bei der Anmeldung sind die genaue Anschrift sowie Geburtstag und Geburtsort anzugeben.
Das Niedersächsische Jagdgesetz (NJagdG) vom 15. Juli 2022 in Verbindung mit der Richtlinie für die Durchführung von Lehrgängen zur Jagd mit Fanggeräten vom 05. Juni 2001 besagt, dass jeder der die Fangjagd ausübt eine entsprechende Bescheinigung mitführen muss. Stefan Schnakenberg ist als Ausbilder für die o.a. Lehrgänge anerkannt und führt sie im Auftrag unserer Jägerschaft durch.
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